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Ein plötzlicher Herzstillstand kann als Arbeitsunfall im Sinne des § 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII 
nur anerkannt werden, wenn diesem eine „Extremsituation“ als ein von außen auf den 
Körper einwirkendes Ereignis vorausgegangen ist. 
Trotz nicht zugelassener Revision ist diese nunmehr beim BSG anhängig.  
 
§ 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII, § 44 Abs. 1 S. 1 SGB X 
 
Urteil des Schleswig-Holsteinischen LSG vom 23.01.2019 – L 8 U 24/16 – 
Bestätigung des Urteils des SG Schleswig vom 23.11.2015 – S 7 U 50/13 –  
Vom Ausgang des Revisionsverfahrens beim BSG – B 2 U 15/19 R – wird berichtet  
 

Die Parteien streiten über das Vorliegen eines Arbeitsunfalls im Rahmen eines Überprü-
fungsverfahrens nach § 44 SGB X. 
Die 1987 geborene Klägerin ist als Bankkauffrau bei einer Bank tätig. Am 12.04.2010 kolla-
bierte sie auf ihrem Schreibtischstuhl sitzend und erlitt einen Herzstillstand. Der herbeigeru-
fene Notarzt reanimierte die Klägerin. Ende April 2010 wurde ihr ein Herzdefibrillator implantiert. 
Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens der beklagten VBG gab sie zunächst an, dass an dem 
Tag ihres Herzstillstandes keine besondere arbeitsseitige Belastung bestanden habe. 
Die Beklagte lehnte die Anerkennung eines Arbeitsunfalles mit Bescheid vom 22.09.2011 
ab mit der Begründung, die Klägerin habe einen Herzinfarkt erlitten ohne dass eine besondere 
Arbeitsbelastung gegeben gewesen sei. Im April 2012 bat die Klägerin um Überprüfung des 
Ablehnungsbescheides. Sie habe keinen Herzinfarkt, sondern einen Herzstillstand erlitten. 
Anders als der Sachverhalt, von dem die Beklagte ausgegangen sei, sei der Tag ihres Herzstill-
standes sehr stressig mit viel Kassengeschäft gewesen. Zudem habe es einen Streit mit dem 
Stellvertreter der Abteilungsleiterin wegen einer meldungspflichtigen Kassendifferenz gegeben. 
Nach dem Streit sei sie in ihr Büro zurückgekehrt und kollabiert. 
Mit Bescheid vom 16.11.2012 lehnte die Beklagte die Rücknahme des bestandskräftigen 
Bescheides vom 22.09.2011 ab. Widerspruch und Klage blieben ohne Erfolg. 
Das LSG wies die Berufung als unbegründet zurück. Der Bescheid vom 22.09.2011 sowie die 
Bescheide der Beklagten im Überprüfungsverfahren seien rechtmäßig und daher nicht gemäß 
§ 44 Abs. 1 S. 1 SGB X aufzuheben. Für die Anerkennung eines Arbeitsunfalles gemäß § 8 
Abs. 1 S. 1 SGB VII mangele es bereits an dem Tatbestandsmerkmal eines von außen auf 
den Körper einwirkenden Ereignisses. Das Merkmal „von außen“ drücke aus, dass ein aus 
innerer Ursache aus dem Menschen selbst kommendes Ereignis nicht als Unfall anzusehen sei 
(siehe hierzu S. 9 des Urteils). Zwar könne für die Anerkennung eines Unfalls auch eine 
geistig-seelische Einwirkung genügen. Hierfür würden in der Rechtsprechung aber nur 
„Extremsituationen“ wie Geiselnahmen, Amokläufe, Erleben einer Todesgefahr, versehentli-
che Tötung eines Kollegen, demütigende Versagenssituationen eines Schülers vor der Klasse 
oder ernsthafte Streitigkeiten mit Vorgesetzten oder extrem belastende Personalgespräche u.ä. 
anerkannt. Eine solche Extremsituation sei im vorliegenden Fall nicht gegeben gewesen. 
Nach Aussage des Zeugen M seien am 12.04.2010 zwischen ihm und der Klägerin unterschied-
liche Standpunkte in sachlichem und angemessenen Ton ausgetauscht worden. Dabei habe 
die Klägerin sichtlich psychisch erregt reagiert. Das Gespräch endete nach Aussagen des Zeu-
gen unschön, unharmonisch und frostig. Solche Gespräche seien nach seiner Aussage aber 
Alltagsgeschäft im Vertriebsbereich. Auch die von der Klägerin in Bezug genommenen Urteile 
(siehe hierzu S. 10 des Urteils) führten zu keiner anderen Beurteilung. Ebenfalls unerheblich 
sei, dass die Beklagte von einem Herzinfarkt statt von einem Herzstillstand ausgegangen sei, 
da es in beiden Fällen an einem „Ereignis“ mangele. 
Das LSG hatte die Revision nicht zugelassen. (A.L.) 
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Das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht hat mit Urteil vom 23.01.2019  
– L 8 U 24/16 – wie folgt entschieden: 
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